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Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Herr Siebeneck / Frau Herold

Landschaftsausschuss 01.10.2018 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel 
hier: Änderung der Stiftungssatzung

Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss stimmt der vorgelegten Änderung der Satzung der 
Rheinischen Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel entsprechend der Begründung zur 
Vorlage-Nr. 14/2955 zu.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: PG 043 (politische Gremien)

Erträge: Aufwendungen: gemäß 
Entschädigung
ssatzung

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan nein

Einzahlungen: Auszahlungen: gemäß 
Entschädigung
ssatzung

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan nein

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Mit der Übergabe der Stiftungsurkunde an die Altstiftung Preußen-Museum Nordrhein-
Westfalen durch das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen am 
17.08.2018 gilt die Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel (Rheinische 
Stiftung) als anerkannt. Die Anerkennung erfolgte mit der Maßgabe, die Stiftungssatzung 
zeitnah anzupassen, um eine steuerrechtliche Mittelfehlverwendung zu vermeiden.  
 
Die Zustimmung des Landschaftsausschusses ist gemäß § 11 Abs. 1 der Stiftungssatzung 
erforderlich. Eine entsprechende Beschlussfassung des Vorstandes der Rheinischen Stiftung 
über die notwendige Satzungsänderung soll in der ersten Sitzung am 01.10.2018 erfolgen.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2955: 
 
Vor dem Hintergrund eines nicht kostendeckenden Museumsbetriebes hatten sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Stiftung Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen in den 
vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert, sodass eine Erfüllung des 
satzungsgemäßen Stiftungszwecks ohne ein zusätzliches finanzielles Engagement der 
Stifter und Zustifter nicht mehr möglich wäre. In diesem Zusammenhang ist das Land 
Nordrhein-Westfalen an die beiden Landschaftsverbände herangetreten, die Trägerschaft 
der in ihrem jeweiligen Verwaltungsgebiet liegenden Standorte des Preußen-Museums in 
Wesel und Minden zu übernehmen. In Folge dessen hat der Landschaftsausschuss am  
6. Dezember 2013 entsprechend der Vorlage-Nr. 13/3270/1 der Übernahme des Preußen-
Museums in Wesel zugestimmt. Über den Sachstand wurde fortlaufend berichtet.  
 
Der Gründungsprozess der Rheinischen Stiftung erfolgte dabei in Absprache mit der 
Stiftungsaufsicht und der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD) als zuständige 
Behörde für die steuerrechtliche Anerkennung. Mit der Übergabe der Stiftungsurkunde an 
die Altstiftung Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 17.08.2018 gilt die Rheinische Stiftung als anerkannt. 
Die Anerkennung erfolgte mit der Maßgabe, den § 6 Abs. 2 der Satzung zeitnah 
anzupassen, um eine steuerrechtliche Mittelfehlverwendung zu vermeiden.  
 
Gemäß den Ausführungen der OFD ist die Formulierung des § 6 Abs. 2 S. 2 der Satzung, 
wonach Mitglieder Anspruch auf pauschalen Ersatz der ihnen entstandenen Auslagen und 
Aufwendungen haben, mit einer ehrenamtlichen (=unentgeltlichen) Tätigkeit nicht 
vereinbar.  
 
Dementsprechend soll § 6 Abs. 2 der Stiftungssatzung wie folgt geändert werden: 
 
„Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich für die Stiftung tätig. Ihnen 
dürfen keine Vermögensvorteile aus Mitteln der Stiftung zugewendet werden. Sie haben 
unter Anwendung der einschlägigen Regelung des Landschaftsverbandes Rheinland 
Anspruch auf pauschalen Ersatz der ihnen entstandenen Auslagen und Aufwendungen, 
soweit die entstandenen Kosten nicht von Dritten getragen werden.“ 
 
Eine Entschädigung der Gremienmitglieder des Stiftungsvorstandes, die aus der Mitte der 
Landschaftsversammlung Rheinland bestellt werden, erfolgt entsprechend der 
einschlägigen Vorschriften der Entschädigungssatzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland.  
 
Die Zustimmung des Landschaftsausschusses ist gemäß § 11 Abs. 1 der Stiftungssatzung 
erforderlich. Eine entsprechende Beschlussfassung des Vorstandes der Rheinischen 
Stiftung über die notwendige Satzungsänderung soll in der ersten Sitzung am 01.10.2018 
erfolgen. Über das Beratungsergebnis des Landschaftsausschusses wird in dieser Sitzung 
mündlich berichtet. 
 
Die Stiftungssatzung ist als Anlage beigefügt.  
 
 
In Vertretung 
 
H ö t t e 
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